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en ans Staatsmitteln für die römiſch katholiſchen

eiſtur rer und Geiſtlichen aufgeſammelten Beträge
Bistounch Kenntnißnahme für erledigt erklärt

e felgt die Berathung des Geſetzentwurfs über die Land
chaftskammern
ferent von Bethmann Hollweg empfiehlt Namens der

den Geſetzentwurf in der vom Abgeordneteuhanfe be
Faſſung unverändert anzunehmen Die Kommiſſion
atſache hingenommen daß kein Kompromiß jeden Ein

rdig befriedigen könne Die Verhältniſſe feien in den
jedenen Landeslkheilen außervrdentlich verſchieden während in

einen Landestheilen das land wirthſchaftliche Vereinsweſen in
eine x Entwickelung und Blüthe ſich befinde und gedeihlich wirke
grn Oſten von einem landwirthſchaftlichen Vereinsweſen
W ſehr wenig die Rede Eine richtige Vertretung der
Sandwirthſchaft bedente diefes freiwillige Vereinswefen nicht
fchon da dieſe Vereine dem VereinsSgefetz unterſtellt und demgemäß
in ihren Erörternngen beſchränkt ſeien Eine korporative Zuſammen
faſfung des landwirthſchaftlichen Berufsſtandes fei aber erforderkich
Die Kommiſſion habe die Beſchlüſſe des Abgeordnetenhauſes un
perändert augenommen da bei der Geſchäftélage des Hauſes eine
Amendirung jener Beſchlüſſe gleichbedeutend ſei mit einer Ablehnung
der Vorlage Eine folche wäre aber ein ſchwerer politifcher Fehler
Die landwirthſchaftlichen Vereine wie ſie jetzt beſtänden ſeien nicht
geeignet und berufen zur Löſung der Aufgaben die das Wohl des
landwirthſchaftlichen Berufsſtandes erheiſche

von Bemberg Flamersheim Die Kommiſſion hat es ſchon
ſchwer empfunden daß der bevorſtehende Schluß des Landtags ſie
verhindert hat ihre Wünſche zum Ausdruck zu bringen um nicht
das ganze Gefetz zum Scheitern zu bringen Jch als Gegner des
Gefetzes brauche diefe Rückficht nicht zu nehmen Jch bin mir wohl
bewußt daß meine Stellungnahme für die Entſcheidung über das
Gefetz nicht von Einfluß iſt aber ich glaube daß ein großer Theil
der praktifchen Landwirthe namentlich vom mittleren und kleineren
Grundbeſitz hinter mir flehen

Meine Bedenken ſind kurz folgende Zunächſt ſtimmt der Jn
halt des Geſetzes nicht überein mit der Bezeichnung fakultativ
Sodann fühle ich mich berufen den Landwirthen die ſchon genug und
übergenng mit Steuern belaſtet ſind nicht noch neue Steuern anfzubür
den ſchon das Wort neue Steuern muß abſchreckend wirken Außerdem
iſtdas Wahlkrecht derart geſtaltet daß durch den Kreistag auch andere
Berufskreiſe der Landwirthe ſich an den Wahlen in die Kammern
betheiligen was ich nicht im Intereſſe der Landwirthſchaft halten
kann Das Oekvonomiekolleginm hat ja feiner Zeit ſich für die Ein
richtung der Kammern ausgeſprochen aber dieſe ſollten hervorgehen
aus den landwirthſchaftlichen Centralvereinen und ſollten nur ge
bildet werden auf Antrag der Centralvereine Der rheiniſche land
wirthſchaftliche Eentralverein mit 66 Unterabtheilungen mit Kor
porgtionsrecht und unter dem Protektorat Sr Maj des Kaiſers
hat ſeit 60 Jahren unter Aufwand großer eigener Mittel
überaus fegensreich für die Landwirthſchaft gewirkt auf
dem Gebiete techniſcher Fortſchritte der Darkehnskaffen
Genöoſſen ſchaften u ſ w Unſere landwirthſchaftlichen
Vereine würden jedenfalls ſehr bald in der Lage ſein weit mehr
Mittel aufzuwenden als jetzt und weit wirküngsvoller für die
Landwirthfchaft thätig zu ſein als die Kammern die doch nach
den Beſtimmungen dieſes Geſetzes eine mehr bureankratiſche
Einrichtung fein werden Allerdings hat der Miniſter erklärt die
bisherigen Staatszuſchüſſe follten auch in Zukunft fortgewahrt
werden aber Miniſter kommen Miniſter gehen Jch bin überzenugt
daß man bald auch auf dieſem Gebiete zu ſparen anfangen wird
Man ſagt die Kammern werden erſt eine wirkliche Vertretung
der gefammten Landwirthfchaft ſein Aber auf die Zahl kommt
es doch nicht an ich meine gerade daß die Centralvereine
die Landwirthſchaft als ſolche mehr vertreten als in Zukunft die
Kammern Wo ſteht denn im Gefetze daß die Regierung nicht nur
verpflichtet iſt die Kammern zu hören fondern auch ihre Vorſchläge
und Wünſche zu beachten und bei der Ausarbeitung landwirth
ſchaftlicher Gefetze heranzuziehen Das Können gegenüber dem
Müſſen hat für mich da doch fehr wenig Werth Weshalb ſollen
die Mitglieder der Centralvereine die im Darlehns Sparkaſſen
Genoſſenſchaſtsweſen u ſ w ſeit langen Jahren ſachlich ohne
Nebenzwecke mit erheblichen finanziellen Opfern gewirkt haben zu
rücktreten weshalb ſchädigt man ſie zu Gunſten einer Ein
richtung die erſt in s Leben tritt die ſchon durch das Wort
Stenern gehäfſig erſcheint und zum Mindeſten erſt erweiſen

muß wie ſie ſich bewähren wird Man ſchafft durch die Wahlen
einen neuen großen Gegenſatz zwiſchen Groß und Klein Manſollte doch eine altbewährte Stütze der Land wirthſchaft erhalten
Wie auch die Abſtimmung fallen möge ich wünſche daß diejenigen
Landestheile die ein reges Vereinsweſen haben es ungeklört be
halten und daß diejenigen Laudestheile die es noch nicht haben
es bekommen Daun wird gewirkt werden zum Wohl der Land
wirthſchaft und damit des Staates Beifall

Graf Klinckowſtröm Der Haupteinwand gegen das Geſetz
geht darauf hinaus daß die freie Vereinsthätigkeit nicht geſtört
werden darf Herr von BVemberg hat die Thäligkeit der landwirth
ſchaftlichen Centralvereine hervorgehoben und er hat geſagt daß
viele Landwirthe im Weſten mit ihm in Bezug auf die Gegner

aft gegen die Laudwirthſchaftskammern einig ſeien Er hat aber
verſchwiegen daß es dort auch viele Landwirthe giebt die die

amwern gern haben wollen Wenn die Regierung die Landwirth
chaftökammern will ſo können wir auch im Gegenſatz zu Herrn

von Bemberg annehmen daß ſie auf das Urtheil der
ammern mehr Werth kegen wird als jetzt auf das der

i dwirthſchaſtlichen Centralvereine Jn den landwirthſchaft
en Vereinen ſind vielfach auch andere Berufsſtände

ertreten und es ſind die kleinen und mittleren Landwirthe nicht
dreſgens in denſelben vertreten Jch lege aber gerade darauf einen
eheden Werlh daß dieſe vertreten fein müſſen Wenn aber einmal
o e ſolche Korporation geſchaffen werden ſoll wie die vorliegende
e iſt es auch nothwendig daß derſelben alle Rechte und Pflichten

geben werden welche die c Vereinsthätigkeit nicht hat
wen große Betheiligung in den Centralvereinen iſt auch erſt gekom
be als ſie ſich mit politiſchen und wirthſchaftlichen Jutereſſen zu

de äftigen anfingen da aber tritt das Vereinsgeſetz hindernd in
eg Jch bin überzeugt weun die Vorlage abgelehnt wird

wir eine wirkliche Vertretung der Landwirthſchaft nicht
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de Freilich trägt die Vorlage wie ſie jetzt zur Berathung ſteht
ad Nhgratter eines Kompromiſſes und manche Beſtimmungen ſind

Jch erkläre aber daß es keine e rnen ht recht
giebt mit der wir uns nicht werden abfinden können

Rath nicht zu reſpektiren

Beiblatt zu Nr 248 der Saale Zeitung Halle Donnerſtag 31 Mai 1894

Obligatorifche Kammern würden uns lieber ſein aber wir meinen Jntereſſe aber ſie ſind eine ungeeignete Organiſation für eine gut
doch daß auch dieſes Geſetz in Wirklichkeit ebenſo v
wird wie ein Geſetz mit obligatoriſchen Kammernu da jede Provinz
die Bildung einer Kammer wünſchen wird und die Auhörung des
Provinziallandtages daher unbedenklich iſt Die Regierung würdewenn e nach Anhörung des Provinziallandtages die Bildung der
Kammer ablehnt verpflichtet ſein die Gründe für dieſe Ablehnung
genau mitzutheilen Jndeſſen würden wir uus nicht damit einver
ſtanden erklären wenn die Einrichtung der Kammer abhängig ge
macht würde von einem Beſchluß der Provinziallandtage Was
das Wahlrecht anlangt ſo konnte ein vortheilhafteres als
die Wahlen durch die Kreistage gar nicht gefunden werden Wir
baben an agitatoriſchen Wahlen ſchon genug Wir werden uns
bemühen auch den kleinen Grundbeſitz nach Möglichkeit in die
Kammern zu bringen ſoweit ſich nur geeignete Vertreter finden
werden Wir ſind der Anſicht daß das auch auf die kleinen
Grundbeſitzer erziehlich wirken wird ſie werden mehr die Gründe
für die Nothlage der Landwirthſchaft erkennen laſſen Wir bedauern
die Zwangslage in die wir dadurch daß das Geſetz ſo kurz vor
Thoresſchluß uns zugegangen iſt verſetzt ſind was zur Folge hat
daß eine jede Abänderung ein Scheitern des Gefetzes zur Folge
haben würde aber dieſe Nothlage hat uns nicht veranlaßt zuzu
ſtimmen Wir glauben vielmehr daß durch die Abgeordnetenhaus
beſchlüſſe kein einziges konfervatives Mitglied dieſesHaufes verletztworden
iſt wir können ihnen durchweg zuſtimmen Poſitives wird ja durch dieſes
Geſetz zunächſt noch nichts für die Landwirthſchaft geſchaffen Aber
das iſt auch ganz uatürlich Das Gefetz giebt der Landwirthſchaft
eine berechtigte Vertretung ſichert ihr eine Mitwirkung an der
Produktenbörſe und iſt die Grundlage für den agrariſchen Aufbau
der errichtet werden ſoll Uns thut noth ein anderes Erbrecht
eine Aenderung des Verſchuldungswefens eine Ausdehnung des
Perſonalkkredits und eine gleichmäßige vernüuftige Vertheilung der
Bevölkerung auf das ganze Land Vor Allem muß für die
Exiſtenzmöglichkeit der Landwirthſchaft geſorgt werden Der Autrag
des Grafen Kanitz war durchaus berechtigt Wenn der Staat die
Höhe der Produklionskoſten der Land wirthſchaft beſtimmt iſt er
auch verpflichtet ſie gegen die Konkurrenz billiger prodnzirender
Länder zu ſchützen Die ſoziale Gefetzgebung die Höhe der Armee
belaſtung in Ländern mit hoher Kultur muß dieſe konkurrenzunfähig
machen gegenüber Ländern mit niedrigerer Kultur und mit
der feſten auſäſſigen Landwirthſchaft geht auch die Wehrkraft
und der ganze Staat zu Grunde Niemand hat ein Recht darauf
die Produkte der Land wirthſchaft billiger zu erwerben als ſie im
Lande ſelbſt produzirt werden Wenn dieſer Grundſatz nicht prak
tiſch in der Geſetzgebung durchgeführt wird dann nützen alle
Maßregeln der Regierung nichts weil die Grundlage der Exiſtenz
fähigkeit fehlt Mit Minns kann niemand wirthſchaften Hier
muß die Agrarpolitik anfangen zunächſt muß man der Landwirth
ſchaft eine mäßige Verzinſung ſichern dann wird man ihr auch
helfen und ſie widerſtandsfähig machen können Meine politiſchen
Freunde werden mit einer einzigen Ausnahme für die Vorlage
ſtünmen Wir die wir doch einen bedeutenden Theil des Grund
befitzes vertreten übernehmen auch die Verantwortung für die An
nahme der Vorlage und bitten die die bisher noch Gegner ſind
ſtimmen auch Sie für die Vorlage Jhre Ablehnung würde ein
Fehler ſein Beifall

Graf zu Jnn und Kuyphauſen Jch bin der Meinung
daß die Frage der Organiſation der landwirthſchaftlichen Berufs

aber auf das Allereutſchiedenſte die Richtigkeit der Anſchaunng
daß in den verſchiedenen Provinzen unſeres Vaterlandes die Land
wirthſchaft nicht etwa vorzüglich organiſirt wäre und ich beſtreite
daß die Errichtung von Landwirthſchaftskammern nothwendig iſt
um die Organiſation in die richtigen Bahnen zu leiten Von den
Proviuzialverbänden haben ſich für die obligatoriſche oder fakul
tative Errichtung von Landwirihſchaftskammern 4 erklärt
haben ſich übereinſtimmend dagegen ausgeſprochen Jch hätte ge
glaubt daß das die Regierung dazu veranlaſſen würde zur Zeit
eine ſolche Vorlage nicht zu machen Jn Hannover haben
ſich fämmtliche Zweigvereine gegen die Landwirthſchaftskammern
ausgeſprochen und die Centralbehörde die Landwirthſchaftsgeſell
ſchaft in Celle hat einſtimmig gebeten von dieſer Jnſtitution ab
zufehen Jch erkenne an daß die landwirthſchaftlichen Vereine
nicht die Rechte haben wie ſie die Kammern haben ſollen daß ſie
ſich insbeſondere nicht mit Politik befchäftigen dürfen und daß ſie
innerhalb ihrer Befugniffe nicht allzu große Kompetenzen haben
Trotzdem ſind für die Vertretung der Landwirthſchaft genügende
Organe vorhanden Dazu ſind die Landwirthſchaftsgeſellſchaften
im Stande wir haben das Landesökonomiekolleginm und anch
andere große Vereinigungen welche auch das politiſche Jntereſſe
der Landwirkhſchaft vollſtändig genügend zu vertreten im Stande
ſind ohne daß dazu Landwirthſchaftskammern nöthig ſind Jch will
hier nicht den Bund der Landwirthe heranziehen aber ich möchte
doch betonen daß dieſe große konſervative Bewegung von der Re
gierung beſſer unterſtützt als angegriffen würde denn ich bin feſt
davon überzeugt daß diefe große Bewegung doch ſchließlich dahin
führen wird daß man mit ihr rechnen muß Sie umfaßt 250 000
Seelen und iſt im Sinne einer konſervativen Politik mehr zu wirken
im Staude als irgend eine andere politiſche Körperſchaft

Um auf das Spezielle einzugehen ſo meine ich daß von einer
freien Bewegung in dieſer Korporation nicht die Rede ſein wird
Jch befürchte auch daß wenn eine Provinz die Kammer nicht haben
will ſie gezwungen werden wird das ſcheint auch Graf Kliuckowſtröm
zu meinen Dann aber hat 8 1 der Vorlage für mich gar keine
Bedeutung dann iſt ſie nicht fakultativ 8 die Beſteuerung
anlangt ſo verwerfe ich überhaunt den Weg einen Prozentſatz der
Grundſteuer zu erheben Wir in Hannover würden mit unſeren
bisherigen vielleicht geringeren freiwillig aufgebrachten Mitteln
mehr wirken als die Kammer mit der Steuer Die Kammer wird
auch eine viel zu große Körperſchaft ſein ſie wird ans
40 bis 150 Mitgliedern wenigſtens in Hannover beſtehen

Unterverbände zu ſchaffen würde ſich aber auch nicht empfehlen da
ſehr leicht eine Animoſität unter dieſen entſtehen könnte Jch kann
mich alſo nicht lebhaft für dieſe neue Jnſtikution erwärmen Nun
ſpricht 1 allerdings daß Kammern errichtet werden können
Jch möchte auf das Dringendſte bitten daß die Wünſche der Provinzialvereine gehört werden ich befürchte aber daß ſie durch dieſe
Organifation zerſtört werden Aus dieſem Grunde bedauere ich
dem S 1 nicht zuſtimmen zu können Das Wort hören hat für
mich immer einen zweifelhaften Werth denn es iſt doch mißlich
eine Korporation zu ſchaffen um ſie zu hören und uachher ihren

In dem Landestheil den ich vertkrete
iſt die Anſicht überwiegend daß die Vorlage eher ſchädlich als
nützlich wirken wird

Graf Schlieben Wir müſſen der Regierung in ihrem Be
ſtreben der Landwirthſchaft zu helfen entgegenkommen Wir müſſen
nehmen was geboten iſt und damit zu wirthſchaften ſuchen be
gutem Willen wird es gehen Die Noth der Landwirthſchaſt iſt
jedenfalls dringend und es muß unbedingt etwas geſchehen Jch
erkenne auch an daß die Beſchlüſſe des anderen Hauſes manche
Verbeſſerungen in die Vorlage gebracht haben ch bitte Sie
nehmen Sie ſie fo an wie ſie vom anderen Hauſe berübergekommen
ſind Jn den Lokalvereinen findet man ſehr oft nur zur Häifte
Landwirthe zur andern Hälfte Mitglieder die an der Land
wirthſchaft doch nur ein ſehr bedingtes und mittelbares

ſtände eine Frage von allerhöchſter Bedeutung iſt Jch beſtreite
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i kammern das Steuerrecht haben Es wird

achtliche Thätigkeit weil ihre Thätigkeit jeden Angenblick auf Grund
des Vereinsgeſetzes gehindert werden kann Sodanun ſind ſie doch
vielfach aus Wahlen hervorgegangen bei deuen nicht allein das
Jntereſſe der Landwirthſchaft maßgebend iſt fondern auch politiſche
Agitation getrieben wird Jch kann auch nicht zugeben daß in den
freien Vereinigungen der kleine Grundbeſitz beffer vertreten iſt als
er es in den Kammern ſein wird in den Central
vereinen ſind die kleinen Grundbeſitzer garnicht vertreten Die
Kapazitäten aus den Centralvereinen werden aber au
in den Kammern die führende Rolle übernehmen Gewi
kann die Regierung eine Provinz zwingen eine Kammer
einzurichten aber das Anhören des Provinzialausſchuſſes
und die Mittheilung der Gründe durch die Regierung giebt doch
genügende Garantien Die Summe der Steuern die die Kammern
auferlegen werden wird nicht hinansgeyen über das was die
Landwirthe jetzt ſchon an die Centralvereine zahlen Nehmen Sie
die Vorlage an und machen Sie mit den Kammern einen Berſuch

Graf von Pückler Die Nothwendigkeit etwas Neuesſchaffen kann ich nicht zugeben Unſere Centralvereine ſind jeht

bereits ebenſo befähigt das zu leiſten was man von den Kammern
erwartet Sie geben Gutachten ab mit der größten Gewiſſen
haftigkeit ſie ſind leiſtungsfähig ich ſehe nicht ein weshalb noch
eine andere korporative Zuſammenfaſſung der Landwirthſchaft nöthig
ſein ſoll Die beſſere Organiſation die die Kammern bieten ſollen
war auch durch die Centralvereine zu erreichen wenn die Regierung
Kommiſſarien in die Vorſtände der Eentralvereine entſandt hätte
Es wäre jedenfalls veſſer au beſtehende Verhältniſſe anzuknüpfen
alſo in den Provinzen in denen keine Centralvereine beſtehen etwa
an die Landſchaften oder an die Generalkommiſſionen Das würde
ſicher auch einen beſſeren Eindruck bei den Landwirthen machen
Die Landwirthſchaft an ſich bei aller Auerkennung der üblen
Lage der Laudwirthe verbefſſert ſich doch florirt ſchafft beſſere
Bedingungen für die Arveiter Der Landwirth iſt es der leidet
er iſt ein Opfer der großen Politik der Handelsverträge und auch
der Eiſenbahnen die überall Konkurrenz hineinbringen Die
Jntereſfen der Landwirthe werden aber von den Ceutralvereinen in der
gewiſſfenhafteſten und thatkräftigſten Weiſe wahrgenommen Die
Kammern ſollen gewiſſermaßen eine Abſchweifung für die unbequemen
Agrarier ſein Die Regierung ſagt Da habt ihr doch was nehmt
es Die landwirthſchaftliche Centralvereine haben mit Hilfe der
Staatsſubventionen aber vereits Großes geleiſtet Die Stimmung
in Schlefien iſt nicht für die Landwirthſchaftskammern von den
64 Kreisvereinen haben uur 2 oder 3 für die Kammer geſtimmt
alle anderen dagegen Wir haben heute eine Stimme vom Rhein
eine Stimme aus Hannover gegen das Geſetz gehört ich kann dem
für Schleſien nur zuſtimmen Es iſt doch eigenthümlich wenn im
andern Haufe den Centralvereinen der Vorwurf gemacht wurde
ſie ſeien gegen die Vorlage weil ſie die beati possidentes

ſeien weil ſie pro domo arbeiteten Nein wir ſind der Meinung
daß im Ehrenamt dieſe Aufgaben beſſer zu löſen ſind als durch eine
bureaukratifche Einrichtung Alle die Einrichtungen der Ceutral
vereine find ganz ausgezeichnet verwaltet worden Wir thäten

jedenfalls beſſer daran das Beſtehende zu erhalten Die Be
ſtimmungen über das Wahlrecht erkennen wir als Verbeſſernngen
der Regierungsvorkage an Jch bedaure daß ich durch meine
Stellung in und zu der Provinz genöthigt bin gegen das Geſetz
zu ſtimmen

Landwirkhſchafisminiſter von Heyden An der Vorlage hat
das Abgeordnetenhaus einige Veränderungen vorgenommen Zu

nächſt iſt die obligatoriſche Einrichtung der Landwirthſchafts
kammern in eine fakultative umgewandelt dann ſind die Veſtim
mungen über das Wahlrecht geändert und endlich ſind die von der
Vorlage vorgeſehenen Unterverbände beſeitigt worden Die Unter
verbände der Landwirhſchaftskammern waren von der Regierung in
Ausſicht genommen für diejenigen Landestheile in welchen ſich ein
Bedürfniß nach folchen geltend machen würde Die Regierung hat
aber der jetzigen Geſtaltung ihre Zuſtimmung geben können
weil die Formulirung anderer Beſtimmungen die Mößzlichkeit
bietet die Zwecke welche diefe Untervrebände haben follten zu er
reichen Was das Wahlrecht betrifft ſo mußte mwan wenn man

eine vollſtändige korporative Organiſation der Landwirthſchaft
beabſichtigte auch die Wahlen durch die Berufsgenvſſen ſelbſt in
Ausſicht nehmen Das andere Haus hat jetzt als Wahlkörperſchaft
die ländlichen Abgeordneten der Kreistage hingeſtellt welche
aus der Wahl des größeren und kleinen Grundbeſitzes hervor
gegangen ſind und in Folge deſſen als eine vollſtändig legitime
Vertretung des ländlichen Beſitzes anerkannt werden können

Die dritte Aenderung iſt dann die Umgeſtaltung der obligatoriſchen
in faknltative Landwirthſchaftskammern Wenn anch die Regierung
ihren urfſprünglichen Vorſchlag für den beſten hält ſo glanbt ſie
doch daß die jetzige Faſſung zur Durchführung gelangen kann und
ich für meine Perſon würde wünſchen daß auch dieſes Haus ſeine
Zuſtimmung zu der Vorlage ertheilt damit ſie zur Verabfchiedung
gelangen kann Jch will dann noch anf einige Punkte eingehen
die hier in den Vordergrund geſtellt worden ſind Es iſt
geſagt worden daß die Vereine die Hauptaufgaben für die Land
wirthſchaft ſehr gut erfüllt haben und daß die landwirthſchaftlichen
Centralvereine durch die Landwirthſchaftskammern befeiligt wür

den Formell würde das allerdings nach meiner Meinung eintreten
aber materiell nicht Jun dem Gedankengang der ganzen Vorlage
finden Sie ſtets den Geſichtspunkt in den Vordergrund geſtellt daß
es ſich nicht um eine Beſeitigung der Centralvereine handelt ſon
dern um eine Weiterentwickelung und um eine lebeusfähigere
Organifation derfelben als ſie bisher beſtanden hat Sind denn
im Ernſt die landwirthſchaftlichen Vereine die Vertreter der ge
fammten Landwirthſchaft Zuruf Nein Abſolut nicht
Neben dieſen Vereinen beſtehen andere landwirthſchaftliche
Vereinsorganiſationen es beſtehen in weiten Landestheilen
Banuernvereine die ſich zur Zeit nicht dem landwirthſchaftlichen
Centralverein angeſchloſſen haben und daher auch in dieſem nicht
vertreten ſind Jn den landwirthſchaftlichen Vereinen ſind auch ſehr
viele Elemente vorhanden welche nicht der Landwirthſchaft ange
hören Jch will gar nicht ſagen daß dieſe Elemente nicht für die
ganzen Zwecke der landwirthſchaftlichen Vereine Anerkennenswerthes
geleiſtet hätten aber wenn man eine korporative Zuſammenfaſſung
der Landwirthſchaft beabſichtigt daun gehören dieſe Elewente nicht
mehr da hinein Die jetzigen landwirthſchaftlichen Ceutral
vereine haben nicht die Selbſtſtändigkeit und Unab
hängigkeit die meiner Anſicht nach nothwendig iſt um
die Jntereſſen der Landwirthſchaft genügend zu vertreten
Die Regierung denkt nicht daran der Land wirthſchaft die Sub
ventionen zu entziehen die ſie bisher gewährt hat ſie hofft noch
größere Mittel flüſſig machen zu können aber es können doch
politiſche Komplikationen eintreten die die Zurückziehung der Sub
ventionen zur Folge haben könnten während die Landwirthſchafts

daß das Wort
as land wirthſchaftliche
des Beſchluſſes des
ifelhaft ſein ob

Steuer die ganze Sach diskreditire
Reſſort konnte in Folge deſſen trotz
Landes Oekonomie Kollegiumß uoch e
man die ehe ſer Weiſe innerlichrrafigen könne aber die Verhernr d dade Gewähenng dieſes Rechts den ln der e
d entſpricht Vielfach wird in landwirthſchaftlichen

Intereſſe haben Die Eentkralvereine haben ja ein ernſteres
iſen geſagt Wir werden gehört aber es kümmert ſich Niemand

um das was wir ſagen Die Landwirthſchaftskammern wrree2



die Landwirlhſchaft ein Organ bekommt welches
d der Berechtigung der Forderungen der Land
wirthſchaft in der öffentlichen Meinung ſo weit vertieft daß ſie
zum Gemeingut der Bevölkerung werden und die Geſetzgebung ſich
nicht davon zurückziehen kann ebenſo wie jetzt die Handelskammern
in der Lage ſind die Fragen welche für den Handelsſtand

Intereſſe ſind durch Wort und Schrift jahrelang zu
bearbeſten und ſie ſo zum Gemeingut der Bevölkerung zu
machen Das hat die Landwirthſchaft bisher nicht gekonnt
Eine feſte organiſche Vertretung der Landwirthſchaft wird dieſe
kräftigen und es ihr ermöglichen diejenigen Fragen welche für ſie
von Bedeutung ſind zur Geltung zu bringen und ich hoffe daßdieſes Geſetz zu einer feſt egliederten Organiſation der Landwirth

ſchaft führen wird Die Staatsregierung hat ihre ernſte Abſicht
bekundet auf Mittel und Wege zu ſinnen wie die Verhältniſſe der
Land wirthſchaft gebeſſert werden können Es wird nun geſagt es
helfe nichts wenn die Rente von Grund und Boden wieder ge
hoben werde Das kann durch die Landwirthſchaftskammern nicht
geſchehen

Geben Sie uns Mittel und Wege an Auf den Antrag Kanitz
gehe ich hier nicht ein da derſelbe im Reichstag erledigt worden
iſt Die Landwirthſchaftökammern können aber ſehr wohl und
das erwartet die Regierung von ihnen die Bedürfniſſe die in
den einzelnen Landestheilen vorhanden ſind näher prüfen ebenſo
Abänderungsvorſchläge für die Gefetzgebnng ſie können die ein
t Forderungen klar ſtellen und das Material zuſammentragen
jelfen welches für die Faſſung von Beſchlüſſen nothwendig iſt
Die Regierung iſt der Uederzeugung daß ſie mit den vorhandenen
Organiſationen nicht anskommen kann und ſie wünſcht daher die
Umbildung und Ausbildung der ſeien Centralvereine Glauben
Sie nicht daß die Männer welche für ſolche Arbeiten geeignet ſind ſo
zahlreich ſind daß ſie hier einfach bei Seite geworfen werden
könnten Sie werden gerade ſo gut für die Landwirthsſchafts
kammern arbeiten wie ſie bisher in den Vereinen gearbeitet haben
und wie man ihnen bisher dafür gedankt hat ſo wird man ihnen auch
in Zukunft für ihre Thätigkeit danken Es ſind einzelne darunter die
ſich dagegen ſtränben aber wenn der Geſetzentwurf angenommen wird
ſo glaube ich daß es anch an ſolchen Provinzen nicht fehlen wird
wo die Landwirthſchaftskammern eingeführt werden und man wird
dort Hand in Hand mit der Regierung arbeiten wie es bisher
auch mit den Centralvereinen geſchehen iſt Wenn die Jnſtitukion
in einzelnen Provinzen ins Leben getreten ſein wird ſo werden die
anderen nicht zurückbleiben Auch innerhalb des Landesökonomie
kolleginms iſt die Auffaſſung entſcheidend geweſen daß man fich
ſagte wenn eine oder die andere Provinz die Landwirthſchafts
kammer einführt ſo werden wir auch nachfolgen müſſen

Wenn dieſe Vorlage Geſetz wird ſo wird an der Organiſation
des geſammten landwirthſchaftlichen Kreis und Lokalvereinsweſens
abſolut nichts geändert Die Erklärungen des Herrn v Bemberg
geben mir die Hoffnung daß man auch mit dieſem Geſetz arbeiten
wird und ich wünſche daß im Weſentlichen dieſelben Männer die
bisher in den landwirthſchaftlichen Centralvereinen thätig waren
auch in der neuen Organiſation ihren Platz finden und daß ſich
zwiſchen den Kammern und den Kreis und Lokalvereinen dafſelbe
Verhältniß herſtellen laſſen wird wie es bisher zu den Central
vereinen vorhanden iſt Es iſt auch kein Grund vorhanden die
Unterſtützungen welche bisher die letzteren erhalten haben nicht in
höherem Maße den Landwirthſchaftskammern zu gewähren Sie
thun wohl das Geſetz anzunehmen es iſt ein nicht unbedeutender
erſter Schritt Beifall

Frhr von Maltzahn Mit dem Grafen Pückler ſtimme ichin dem Lobe für die Seniralvereine überein Aber er überſieht

daß dieſe alten Verireiungen in Bezug auf die Thätigkeit in der
jetzigen agrariſchen Bewegung vollkommen in der Luft ſchweben
weil ſie nicht mit einander korreſpondiren dürfen und politiſche

Fragen nur nach vorheriger Anmeldung beſprechen können Wir
haben den Fall gehabt daß wir nachdem wir 27 Jahre in unſerem
Centralverein ungehindert verhandelt haben unter Anklage geſtellt
wurden weil wir bei der Diskuſſion über die Ausgaben der Land
wirthſchaft auch die Fiskalität der Finanzbehörden ſtreiften Wir
wurden zu 100 Mark Geldſtrafe verurtheilt Das beweiſt doch
daß es mit der bisherigen Organiſation nicht mehr geht Wer von einer
Schädigung und Unterdrückung der kleinen Grundbeſitzer ſpricht
meint es entweder mit der Landwirthſchaft nicht gut oder er kennt

die thatſächlichen Verhältniſſe nicht iüberall hineingewählt wo ein paſſender Verlreter zu finden iſt
ſchon damit ſich der kleine Grundbeſitz an die Mitarbeit gewöhnt
Die Kreistagswahlen geben auch die Garantie dafür und ſind
praktiſch im höchſten Grade Jch bitte Sie nehmen Sie die Vor
lage an Die Noth der Landwirthſchaft iſt an ihrem Höhepunkt
angekommen Mir hat ein Regierungspräſident geſagt in einzelnen
Gegenden ſeiner Provinz ſei von einem ſelbſtändigen Grundbeſitz
überhaupt nicht mehr die Rede er ſei ſchon bankroit Der Land

wirihſchaftsminiſter will der Landwirthſchaft helfen wir müſſen ſeine
Hand ergreifen

Frhr von Landsberg Wenn man die Verabſchiedung des
Geſetes für nothwendig hält ſo muß man trotz ſeiner vielen
Mängel für daſſelbe ſtimmen Wir müſſen der Regierung auch
dankbar dafür ſein daß ſie dem Wunſch des Landtages vom
vorigen Jahre fo bald nachgekommen iſt Aber trotz alledem kann
ich eine Nothwendigkeit dieſer Vorlage nicht anerkennen Die
Centralvereine ſind ihrer Aufgabe bisher vollauf gerecht geworden
Der Provinzialverein von Weſtfalen hat ſich dahin ausgeſprochen
daß er eine Nothwendigkeit der Erhebung einer Steuer nicht aner
kennt Freilich iſt nicht zu verkennen daß ſeit 1891 die Situation
eine andere geworden iſt Wir ſtehen jetzt vor der Thatfache daß
das Landesökonomiekolleginm und die Landwirthe im Abgeord
netenhanſe in ihrer Geſammtheit auch die Mitglieder des
weſtfäliſchen Centralvereins ſich für die Errichtung der Kammern
ausgeſprochen haben Jch erkenne vollkommen an daß für die
Agrargefetzgebung die wir brauchen und die unter Berückſichtigung
der provinziellen Verſchiedenheiten geſchaffen werden muß eine
berufsgenoſſenſchaftliche Organiſalion nothwendig iſt Aber dieſe
Maßregeln haben wir doch noch nicht es iſt erſt eine Konferenz
zu ihrer Vorberathung einberufen Und deshalb kann ich nicht ein
ſehen weshalb wir ſchon in dieſer Seſſion dies Geſetz haben müſſen

von

Der kleine Grundbeſitzer wird

und es unter allen Umſtänden mit ſeinen Mängeln auf die ich bei

der Spezialberathung hinweiſen werde annehmen müſſengut RNadziwill Jch möchte meine ablehnende Stellung zu

der Vorlage motiviren Meine politiſchen Freunde im Abgeord
netenhauſe haben weſentlich deshalb gegen das Geſetz geſtimmt
weil viele das Kompromiß nur unter dem Geſichtspunkte au
genommen haben daß für Poſen eine Ausnahmeſtellung geſchaffen
werden ſoll Das macht uns die Zuſtimmung zum Geſetze un
möglich Wir ſind der Regierung und ebenſo der konfervativen
Partei im Abgeordnetenhauſe dankbar daß ſie uns gegenüber dieſe
Ausnahmeſtellung nicht einnehmen will aber wie die Sache liegt
müſſen wir ſo ſehr wir die ſoziale Bedentung der Vorlage an
erkennen uns ablehnend verhalten

Auf eine Anfrage des Grafen Pückler erklärt
Miniſter von Heyden daß die Beamten der Centralvereine

nicht überflüſſig und geſchädigt werden würden da die Regierung
ſie bei der Errichtung der Kammern ſelbſt verwenden werde

Damit ſchließt die Generaldebatte
Zur Spezialberathung ſind inzwiſchen folgende Anträge des

Frhrn v Landsberg eingegangen
den S 3 dahin zu faſſen daß behufs Errichtung von

Landwirthſchaftskammern durch königliche Verordnung die Wahl
einer konſtituirenden Verſammlung ausgeſchrieben wird Die
Wahl dieſer Verſammlung erfolgt durch die Kreistage

2 zu S 4 die Keheagen der Kammern ſollen auch Be
ſtimmungen über die Abſtufung des Wahlrechts nach dem Grund
ſteuerreinertrage enthalten

3 einen S 53a einzuſchallen welcher Beſtimmungen trifft
über die Grundlagen auf denen das Wahlverfahren durch die
konſtituirende Verſammlung feſtgeſtellt werden ſoll

Die S 1 und 2 werden ohne Debatte angenommen
Zu 8 3 führt
Frhr von Landsberg zur Begründung ſeines Antrages aus

daß damit jedes Mißtrauen und jeder Zweifel an einer wirklichen
Verlretung der Landwirthſchaftskammern hervorgegangen aus einer
Wahl durch Landwirthe genommen werde Die weſtlichen Pro
vinzen ſeien gegen die Wahl durch die Kreistage weil dieſe zum
großen Theil eine induſtrielle und gewerbliche Vertretung ſeien

Graf Schlieben erklärt im Namen ſeiner Fraktion ſich gegen
den Antrag des Frhrn von Landsberg

Miniſter von Heyden hält die Unterſchiede zwiſchen dem An
trag und den Beſchlüſſen des Abgeordnetenhauſes für nicht ſo be
deutend daß deswegen ein Scheitern des Geſetzes verantwortet
werden könne Eine Abänderung der Vorlage ſei aber gleich
bedentend mit dem Scheitern des ganzen Geſetzes

Hierauf wird der Antrag des Frhrn von Landsberg in
namentlicher Abſtimmung mit 90 gegen 9 Stimmen abgelehnt

gr von Landsberg zieht hierauf feine weiteren Anträge
zurück

Die F5 6 gelangen ebenfalls debattelos unverändert zur
Annahme zur Annahme

Zu s 7 wünſcht
Oberbürgermeiſter Struckmann eine größere Berückſichtigung

dte dtrreite die auch erhebliche land wirthſchaftliche Jntereſſen
hätten

Miniſter von Heyden erklärt daß es den Satzungen der
Kammern überlaſſen bleiben müſſe ob und welche Betheiligung dem
Stadtkreiſe in der Organiſation durch Angliederung an einen Land

kreis eingeräumt werden folle
Auch S 8 wird unverändert angenommen ebenſo der Reſt

des Gefetzes und das Gefetz im Ganzen
Nächſter Punkt der Tagesordnung ſſt die Verleſung der Jnter

pellation des Herrn von Platen Ventz
Durch den Orkan vom 12 Februar ſind in den ſämmtlichen

Küſitenprovinzen des Staates und zum Theil auch im Binnenlande
durch umfangreiche völlige oder theilweiſe Zerſtörung namentlich von
ländlichen Wirthſchaftsgebäunden ſowie von Mühlen und Fiſcherei
Geräthſchaften ſehr erhebliche Schäden verurſacht

Die letzteren ſind geeignet zumal im Hinblick anf die ohne
hin ſchwere Nothlage der Lanbwirthſchaft den Ruin ſehr vieler
Landwirthe Eigenthümer wie Pächter ſowie Müller und Fiſcher
unmittelbar herbeizuführen in einer noch größeren Zahl von Fällen
aber eine ernſte und dauernde Gefährdung des wirthſchaftlichen
Nahrungsſtandes der Betroffenen zu veranlafſen

Die Unterzeichneten richten daher an die königliche Staats
regierung die Aufrage ob derſelben der Umfang dieſer Beſchä
digungen bekannt iſt und eventuell welche Maßregeln dieſelbe
zu ergreifen gedenkt um dem durch die gedachten Zerſtörungen ge
Prrſenen Nothſtande im Gebiete des Kleinbeſitzes abzu

elfen
von Platen Ventz Wir würden in unſerer Anregung noch

weiter gegangen ſein wenn die ſtaatlichen Mittel nicht ſo beſchränkt
ſeien Wir bitten aber die Regierung die Grenzen der Ent
ſchädigung nicht zu eng zu ziehen ſonders in beſonders ſchweren
Fällen eine reichliche Entſchädigung zu gewähren Der Februar
ſturm hat überall Spuren ſeiner unheilvollen Thätigkeit zurück
gelaſſen Wie groß der Schaden in den Forſten war iſt ja durch
Berichte in den Zeitungen bekannt Die kleinen und mittleren
Grundbeſitzer aber haben ebenfalls außerordentliche Schädigungen
zu erleiden gehabt große direkte und auch indirekte Schäden
durch Störungen des Betriebes u ſ w Ebenſo ſind
viele Mühlen umgeworfen Fiſcherfahrzeuge untergegangen

Redner macht zahlenmäßige Mittheilungen über den Umfang des
durch den Februarſturm angerichteten Schadens ſpeziell aus ſeiner
Heimath dem Regierungsbezirke Stralſund Ebenſo möchte ich
den Miniſter bitten den Dömänenpächtern auf deren Pachtungen
infolge des Sturmes Neubanten erforderlich ſind dieſe unter gün
ſtigen Bedingungen herzuſtellen Viele kleine Beſitzer ſind durch
den Sturmſchaden an den Rand des Ruins gebracht weil ihnen
die nöthigen Mittel zu Neubauken und Aufrechterhaltung des Be
triebes auf ihrem zerſchlagenen Lande fehlten Die Regierung muß
den Leuten auf die eine oder die andere Weiſe Hilfe bringen
Jch kann nicht annehmen daß die Regierung ſich auf den Stand
punkt ſtellt zu helfen iſt dieſen Leuten doch nicht mehr Wir
haben auch Präzedenzfälle für dieſe Hilfe ans Subventionen
zuletzt vor 22 Jahren wo durch Slurm ſchwer geſchädigten Fiſchern

Mittel zur Verfügung geſtellt wurden zum Theil ohnedingung der Rückzahlung reſp wurde piett Waren i e
geſchlagen Hier hätte die Regierung doch eine paſſende Gele en
heit ihr Wohlwollen für die Landwirthſchaft praktiſch zu deuen
tiren Es würde nichts ſchaden wenn das Vertrauen der Bevölte
rung zur Regierung wiederhergeſtellt und der Auffaſſung entgegen
getreten würde daß die Regierung jetzt die Landwirthſchaft uicht
mehr mit ſo günſtigen Augen anſieht wie das früher der Fall war

Miniſter v Heyden Das Material welches der Jnterpellant
zur Begründung ſeiner Interpellation vorgebracht hat paßt nicht
zu derſelben da er uns Materialien gegenüber dem Geſammt
umfange des Schadens nicht aber gegenüber dem in ſeiner Juter
pellation gegebenen Kreis angeführt hat Jch kann das Material
nur bezüglich ſeines engeren Heimathslandes des Rügen ſchen Kreiſes
und des Stralſunder Stadtkreiſes kontroliren Die Regierung hat
ihrerſeits keine Veranlaſſung gehabt die Unterbehörden um eine
Abſchätzung der eingetretenen Schäden zu erſuchen Daß überhaupt
ein erheblicher Schaden durch den Sturm hervorgerufen iſt darüber
beſtand kein Zweifel weder bei der Re ierung noch bei denen welchedie Folgen des Sturmes am eigenen Scharen kennen gelernt haben

Aber eine andere Frage iſt es ob dieſer Schaden der in ſeinen
Hauptwirkungen ſich in den Forſten geltend gemacht hat einen
derartigen Nothſtand herbeigeführt hat daß ein Eingreifen mit
Staatsmitteln erforderlich iſt Dies verneint die Staats
regierung Eine Nothwendigkeit mit Staatsmitteln einzugreifen
kann nicht anerkannt werden wenn es ſich um einen geringeren
oder größeren Schaden einzelner Beſitzer handelt ſondern
nur wenn eine Gemeinde oder ein größerer Verband einheitlich
von einer Nothlage heimgeſucht wird ſodaß daraus Mißſtände
für dieſen Kreis in Ausſicht ſtehen Wir haben ſeit längerer Zeit
wenn es ſich um Waſſerſchäden u ſ w handelte den Standpunkt
eingenommen daß wenn eine derartige Nothlage eingetreten iſt
die an der Sache zunächſt Betheiligten die Gemeinde oder der
Kommunalverband einzutreten hat Mir iſt auch aus anderen
Landestheilen von keiner Behörde oder ſonſt eine Anregung zu
Theil geworden daß durch dieſen Orkan ein derartiger
Nothſtand hervorgerufen ſei Nur aus dem engeren Heimaths
land des JInterpellanten iſt mir eine ſolche Anregung zugegangen
Jch habe daraus keine Veranlaffung genommen noch in eine Er
mittelung des Schadens einzutreten kann aber bemerken
daß die Behörden ſeiner engeren Heimath von einem
Nothſtand nichts wiſſen wollen und denſelben entſchieden verneinen
obgleich die Kreisausſchüſſe in eine Erörterung des Nothſtandes
eingetreten ſind Der Jnterpelkant beziffert den Schaden an
Fiſchereigeräthſchaften auf 3000 Mark Das iſt doch keine Summe
für welche die Regierung in Anſpruch genommen zu werden
brauchte Der Schaden an Gebänden iſt ja bedeutend größer aber
dieſer Schaden betrifft vielfach Gebände welche eines Neubaues
ohnehin bedurften Jch gebe gern zu daß auch neue und gute

Gebäude beſchädigt worden ſind aber der Mehrzahl nach ſind die
ſelben baufällig und defekt geweſen Derartige Vorgänge kommen
jahraus jahrein vor aber hier handelt es ſich nicht um einen
größeren Kreis der in Mitleidenſchaft gezogen iſt und ein Ein
greifen aus ſtaatlichen Mitteln iſt daher nicht geboten

Der Jnterpellant fragt was geſchehen ſoll Ja wenn man
bei jedem derartigen Vorkommniß nach Staatshilfe ruft auch
im vorigen Jahre haben wir vor einem noch größeren Nothſtande
der Futternoth geſtanden und auch da verwieſen wir die Ge
ſchädigten auf die Selbſthilfe und auf das Eingreifen der be
theiligten Verbände Nach dem Sturm haben wir Froſt
ſchaden gehabt und ich bin ſehr zweifelhaft ob nicht
in weiteren Landestheilen ein größerer Schaden durch den Froſt
der letzten Wochen eingetreten iſt als durch den Sturm
Jch möchte daher dem Jnterpellanten auch rathen nicht das Be
gehren nach Staatshilfe wachzurnfen ſondern zurückzudrängen Jch
bedauere daß der Jnterpellant die Aeußerung gethan hat die Re
gierung könne ſich auf den Standpunkt ſtellen Den Leuten iſt ſo
wie ſo nicht zu helfen mögen ſie untergehen Ich bin der Mei
nung daß der Staat nur da eintreten ſoll wo ein umfangreicher
Nothſtand vorliegt und wenn die Heranziehung der betheiligten
Kommunalverbände Kreiſe und Provinzialverbände nicht ausreicht
Wenn in einem einzelnen Falle der Betreffende wirklich einen
derartigen Schlag erhalten hat daß ihm auch mit Zuhilfenahme
der Kommunal und Kreisverbände ein genügender Erſatz nicht
geleiſtet werden kann ſo iſt immer noch Zeit den einzelnen Fall zu
prüfen und eventuell an die Allerhöchſte Gnade zu agppell renAllerdings habe ich nicht geglaubt daß der Juterpeignt ſo unbe

fangen ſein würde zu meinen wir ſchwänmen im Gelde
Allerdings darin ſtimme ich mit dem Jnterpellanten überein wenn
wirklich zur Beſeitigung eines Nothſtandes zwingende Gründe vor
liegen dann muß auch die Staatsregierung eintreten und dann
müſſen auch die Mittel ſich finden um dem abzuhelfen Er hat
ferner Bezug genommen auf frühere Nothſtände welchen durch
Staatshilfe entgegengetreten iſt Es iſt auch im Jahre
1888 ein Betrag für Oberſchleſien bewilligt worden aber es
drehte ſich da nicht um eine Zahl einzelner ſondern
um ganze Gegenden die in Mitleidenſchaft gezogen waren Jch
glaube es iſt auch nicht zu billigen daß der Jnterpellant hier imHaufſe wo lediglich Petuhilche Angelegenheiten beſprochen werden

einen Ausfall dahin machen zu ſollen glaubte daß jetzt die An
gelegenheiten und die Intereſſen der Land wirthſchaft bei durch
Naturgewalten eingetretenen Schäden nicht mehr mit ſo günſtigen
Augen angeſehen werden wie es früher der Fall war
Damit iſt die Jnterpellation erledigt

Der Geſetzentwurf betr Regelung der Verhältniſſe der bei der
Umgeſtaltung der Eifſenbahnbehörden nicht zur Verwendung
gelangenden Beamten wird unverändert angenommen ebenſo
in ne Schlußberathung das Geſetz zur Ausführung des
Reichsgeſetzes vom 1 Mai 1894 betr Abänderung des Geſetzes
über die Abwehr und Unterdrückung von Viehſeuchen

Nächſte Sitzung Donnerſtag 1 Uhr Generalbericht über die
Finanzlage des preußiſchen Staates Weſtfäliſches Fiſchereigeſetz
Petitionen

Schluß 35 Uhr

wu n r m u c S m

Zahlung Binustellungen

Amts 52 z 2Namen Wohnort gericht e zS

Matrowitz Rahke Berlin Benin 26 5 208 9 19 9
Otto Streckernt Kfm Braun Biaun

schweig schreig 76 5 26 7 20 6 16 8
C R Geisler Kfm Breslau Breslau 23 5 8 18 6 17 9
J F Ziegeler Ktm Delmen Delmen

hHorst horet 235 7 12 6 17 7G Bau henau Kfm Duisburg Duisburg 25 5 15 7 21 6 8Ti Blume Seimeiderm Halle a 8 Halle a 8 205 7 196 13 7
A Knabe Gastwirth Jena Jena 25 5 16 6 25 6 25 6R A Grüntzig Ktm Geh Teipzig 255 306 156 10 7
Th J G M Jenckel Kfm Löhee x Lübeck 296 5 16 6 12 6 26 6
M E C Bnmann Kfin Lübeck Lübeck 26 5 16 6 12 6 22 6
Fr Patzmiann Kfm Lineburg ägeburg 56 5 21 7 23 6 8

J Vogt Kim AMarburg ar 216 116 6 306
H G J Wengaiz eher Ratibor 25 130 6 196 19 7
Fr König Klm Stuttgart Etuttgarz 25 7 16 0 25 6 25 6

Wanren und Produktenberichte
Getreide

Aamburg 30 Mai Weizen loco ruhbig holsteinischer loco
neuer 34 136 Roggen loco ruhig mecklenburgiecher loco neuer 129

125 russ loco ruhig 74 75 Hafer robig Gerste ruhig
Bieittin 320 i Weirun loco mott 128,00 132,50 pe

Junl Juli 132,60 per Sept Okt 125,50 Koxgen loco matt 110

13 ver Juui Juli 112 0 per Sept Okt 115, 0 omm Maler loco
125 142

Breslan 30 Mai
Wien 30 Mai

Herbst 7,02 7,05 Br
per Herbst 5,65 Gd 5,67 Br

toggen per Mai 112,00 ver Mai Funi
Weizen per Mai Juni 6,70 Gd 675 Br ver

Roggen per Mni Inni Gd BrUafer per Bai Juni 6,5 Gd 6,57 Br
per Herbst 5,92 Gd 5,94 Br

Pest 30 Aai Weiren flan per Mui Juni 6,66 Gd 6,68 Br
per IIerbet 16,90 Gd 6,95 Br Roggen per Herbst 5,35 Gd 5,85 Br
ilafer per Herbet 5,58 Gd 5,59 Br

Zucker
Hambourg 30 Aſai Schlussbericht Rüben Rohzuoker I Pro

dukt Basie 88 Kendement ueue Usanoe frei an Bord Hemburg pr Mai
11,80 pr Juni 11,70 pr Aug 21,62, pr Okt 11 27, Ruhig

DBambürg 30 Mai Hericht der Hamb Firma Joewreh u Comp
Rühben Zucker I Produkt Basis 68 frei an Bord Ilamburg per Aug
11,60 per Okt 11,22 Rubig

London 30 Mai 96 Javazncker loco 14 vuhig Rühben Roh
zucker loco 11 ruh g Centrifugal Cuba

Faris 30 HBIai Tchlu sver Kohznaker rubig 839 loco 30,50
Weisser Zucker matt Nr 8 per 190 kg per UHai 31,87 per
Juni 31,87 rer Juli Aug 32,060 per Okt Jan 31,12

Kaßeso
Dawburg 30 Mai Kakleo ruhig Umzatz 1500 Sack
amburg 20 Mai Bericht der Hamb Firma Joswieh u Comp

Kaolfee good average Sentos per Alei 79 per Sept 75 per Dez
60 per März 87 Rubig

Hawburg 30 Mai Nnchmittagsbericht Good average Santo
pr Mal pr Sept 75 pr Dez 69 pr März 67 Behauptet

Hambürg 30 Maf abends 6 Uhr Bericht der Uamb Firms
Joswich u Comp Katfee good averege Santos per Juli 78 per Soept
75 ver Dez 70 Behauptet

In re 30 AMai Vorm 10 Uhr 30 Min Berieht der Hanhburger
Firma Peimenn 2iegler Co Kallee good averrge Savtos per
Mai 90,25 per Sept 92,00 rer Dez 86,75 Fest

Amsterdain 30 Mai Java Kukkee good ordiugry 61
Spiritus

Stettin 30 Mai Spinitus loco behaupfet mit 70 Kensum
steuer 29,20 per AMui 28,70 per Aug Sept 30,20

Hamburg 30 Mai Zpiritns fester per Mai Juni 17/ Br
Juni Juli 18 Br per Juli Aug 18 Br per Ang Sept 18 Br

Breslau 30 AMai Spiritus per 100 100 exel 60 1 Vor
braucheabgnhen per Mai 48,10 do do 70 M Veorbraucheabgaben per
Mai 28,39 do do

Posen 80 Alal Spirltus loco ohne Fasee 50er 47,60 do locoohne Fass 700r 27,99 Febt

Nordhausen 30 Mai Privatnotirung Branutwein 459 per
100 kg ohne Fass ab Brennerei 57,50 59,50 490 desgl 52,50 51,59

Paris 20 Afai Schlussbericht Spiritus mwatt por Mai 31,75
per Juni 32,26 per Juli Aug 32,75 per Sept Dez 43,00

Petroleum
Btettin 30 Mai Looo 10
Lambury 20 MMali Petroleum loco rubig Staudard vhit loco

4,90 Br
Bremen 30 MIai Hörgeon BSehlaus Bericht Rattinirtes Petroenm

Ofr Notirung der Bromer Petroieum Börao Rabig Loco 4,75 ür
Antwerpen 30 Mai r atte Kutünirtes Vype vweiss

loco 117 bez und Br por Mar 117/ Br per Juni Juli 11 Br por
Sept Dez 12 Br Rahig

Chemische Produkte
I ondon 29 Mai Chiliealpetor 10 eh d für gewöhallohe

10 sh 6 d kür chemische BSorton

per
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